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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Bürgerrecht

Mitte Juni 2016 gab der Bundesrat die Inkraftsetzung des revidierten
Bürgerrechtsgesetzes und der entsprechenden Verordnung auf den 1. Januar 2018
bekannt. Ab diesem Zeitpunkt gelten verschärfte Bestimmungen für die Einbürgerung.
So müssen einbürgerungswillige Personen im Besitz einer Niederlassungsbewilligung
(anstatt wie bisher einer Aufenthaltsbewilligung) sein, müssen Kenntnisse in einer
Landessprache vorweisen können und dürfen weder vorbestraft sein noch Sozialhilfe
beziehen. In der Folge startete die SP, ausgelöst durch einen Appell von SP-Nationalrat
Cédric Wermuth (AG), eine Kampagne zur „Masseneinbürgerung“: Sie rief alle in der
Schweiz wohnhaften Ausländerinnen und Ausländer dazu auf, sich so bald als möglich
einbürgern zu lassen, und stellte zu diesem Zweck sogar Einbürgerungsberater zur
Verfügung. Es sei ihre „staatspolitische Verantwortung, die Integration zu fördern“,
begründete Wermuth die Bestrebungen der SP, möglichst viele von den Vorzügen des
Schweizer Passes zu überzeugen, gegenüber dem „Blick“. 
Im rechten Lager stiess die Kampagne auf Unverständnis und Häme; die „Weltwoche“
warf der SP vor, damit nur ihre eigene Wählerbasis vergrössern zu wollen. Christoph
Mörgeli (svp, ZH) liess sich in einem Weltwoche-Artikel gar zur Behauptung hinreissen,
die schrittweise Öffnung der Schweiz, insbesondere gegenüber Europa, sei eine
unmittelbare Folge der grossen Zahl an Einbürgerungen von EU-Ausländern und – mit
Bezug zur Abstimmung über Schengen/Dublin – „was 2005 die Gnade des Volkes fand,
wäre zehn Jahre zuvor ohne Einbürgerungen noch klar gescheitert.“ 
Im November 2016 wurde bekannt, dass sich im Hinblick auf die höheren Hürden ab
2018 auch der Vorstand der KKJPD dafür einsetzte, dass Kantone und Gemeinden
vermehrt aktiv auf einbürgerungsberechtigte Personen zugehen sollen. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 17.06.2016
KARIN FRICK

Sozialpolitik

Bevölkerung und Arbeit

Arbeitszeit

Dabei anerkannte der Bundesrat selber die gesundheitliche Mehrbelastung bei
Nachtarbeit. In einer Revision des Arbeitszeitgesetzes beantragte er deshalb dem
Parlament, allen Bediensteten im öffentlichen Verkehr die gleichen Zeitzuschläge für
Nachtarbeit zuzugestehen wie sie 1990 bereits den PTT- und SBB-Angestellten gewährt
worden waren. Die vorberatende Kommission des Ständerates beschloss mit klarem
Mehr, die Vorlage an den Bundesrat zurückzuweisen mit dem Auftrag, die
verschiedenen Revisionspunkte noch einmal mit den Personalverbänden auszuhandeln.
Insbesondere soll der Bundesrat die Auswirkungen der bei den Regiebetrieben seit
1990 gültigen Regelungen abklären. 2

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 13.11.1991
MARIANNE BENTELI

Als Erstrat genehmigte die kleine Kammer einstimmig eine Revision des
Arbeitszeitgesetzes, mit welchem die Arbeitszeiten in den Unternehmungen des
öffentlichen Verkehrs geregelt werden. Analog zu den bereits geltenden Bestimmungen
bei SBB und PTT hatte der Bundesrat beantragt, die Bandbreite der zu Zeitzuschlägen
führenden Arbeitszeit auf die Stunden zwischen 20 Uhr und sechs Uhr morgens (bisher
Mitternacht bis 4 Uhr) auszudehnen und die Ausgestaltung der Zeitzuschläge in seine
Kompetenz zu legen. Der Ständerat stimmte der Vorlage grundsätzlich zu, wollte jedoch
die Ausrichtung von Zeitzuschlägen erst ab 22 Uhr zulassen. Gegen den ausdrücklichen
Willen des Bundesrates, der auf internationale Vereinbarungen und ein entsprechendes
Postulat des Nationalrates verwies, beschloss der Rat zudem, die Mitspracherechte der
Arbeitnehmer einzuschränken. 3

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 01.12.1992
MARIANNE BENTELI
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Mitte Jahr gab der Bundesrat seine Vorschläge für eine Revision des Arbeitsgesetzes
mit dem Ziel einer Aufhebung des Nacht- und Sonntagsarbeitsverbotes für Frauen in
der Industrie in die Vernehmlassung. Die Arbeits- und Ruhezeiten sollen künftig für
Frauen und Männer die gleichen sein. Nur acht Wochen vor und nach der Geburt eines
Kindes dürfen Frauen zwischen 20 und 6 Uhr nicht mehr beschäftigt werden. In dieser
Zeit haben sie Anspruch auf Versetzung zu einer gleichwertigen Tagesarbeit oder, wenn
dies nicht möglich ist, auf eine Fortzahlung von 80% des bisherigen Lohnes. Im
Gegenzug soll allen Arbeitnehmern und -nehmerinnen für geleistete Nacht- und
Sonntagsarbeit ein Zeitzuschlag in Form von zusätzlicher Freizeit gewährt werden. Alle
in der Nacht Arbeitenden sollen zudem das Recht erhalten, sich auf Verlangen
medizinisch untersuchen und beraten zu lassen. Wenn sich zeigt, dass ein
Arbeitnehmer zur Nachtarbeit untauglich ist, so muss ihm der Arbeitgeber eine
ähnliche Tagesarbeit anbieten. Ist dies nicht machbar, sind die gleichen Ansprüche zu
gewähren wie im Krankheitsfall. 4

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 29.06.1993
MARIANNE BENTELI

Ab 1. Januar 1994 werden alle Bediensteten im öffentlichen Verkehr besser für
Nachtarbeit entschädigt. Der Bundesrat setzte auf diesen Zeitpunkt eine im
Berichtsjahr auch vom Nationalrat genehmigte entsprechende Änderung des
Arbeitszeitgesetzes in Kraft. Bis anhin kannte bereits das Personal von SBB und PTT
diese Regelung. Für den Dienst zwischen 22 und 6 Uhr werden zusätzliche
Zeitzuschläge festgelegt, welche zwischen 5 und 15% der effektiven Arbeitszeit liegen.
Der Bundesrat will damit die seiner Ansicht nach erwiesenermassen stärkere
körperliche und geistige Belastung durch Tätigkeiten ausserhalb der gewohnten
Arbeitszeiten gezielter und gerechter kompensieren. 5

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 16.09.1993
MARIANNE BENTELI

In der Vernehmlassung lehnten nur die SP und die Eidg. Kommission für Frauenfragen
die Aufhebung des Nachtarbeitsverbotes im jetzigen Zeitpunkt generell ab. Die SP will
ihre Zustimmung erst geben, wenn die Verwirklichung verschiedener Verbesserungen
wie Mutterschaftsversicherung und -urlaub gesichert ist. Die Eidg. Frauenkommission
begründete ihre Ablehnung mit ungenügenden Schutzmassnahmen für Arbeitende mit
Familienpflichten. Die Gewerkschaften akzeptierten die Vorlage nur mit äusserster
Zurückhaltung. Der SGB erachtete sie als äussersten Kompromiss und nur unter der
Bedingung annehmbar, dass die Situation der in der Nacht Arbeitenden tatsächlich
verbessert werde. Ebenfalls ja sagte der CNG, drohte aber im Fall wesentlicher
Änderungen am Bundesratsentwurf mit dem Referendum. Mit Blick auf Familienleben
und Gesundheit schlug die CVP unter anderem vor, alle drei Jahre zu prüfen, ob ein
Unternehmen die Voraussetzungen für eine Nachtarbeitsbewilligung weiterhin erfülle.
SVP und FDP erachteten vor allem die vorgesehenen Verbesserungen des
Arbeitnehmerschutzes als heikel, da sich dahinter eine Neutralisierung der
Flexiblisierungsbestrebungen verstecken könnte, und die Vorgaben allzu sehr in die
Sozialpartnerschaft eingriffen. Der Vorort hielt fest, mit der Aufhebung des
Frauennachtarbeitsverbots sei ein dringliches Anliegen erfüllt, doch dürfe diese
Anpassung nicht Anlass zu zusätzlichen kompensatorischen Massnahmen sein. Auch der
Gewerbeverband verlangte eine Lockerung des Verbots ohne neue Auflagen. 6

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 14.10.1993
MARIANNE BENTELI

Im Februar leitete der Bundesrat dem Parlament seine Botschaft über eine Teilrevision
des Arbeitsgesetzes zu. Schwerpunkte der Revision sind die gleiche Regelung der
Arbeits- und Ruhezeiten für Männer und Frauen in allen Wirtschaftssektoren, die
Flexibilisierung der Arbeitszeiten, eine Verbesserung des Schutzes der in der Nacht und
am Sonntag Erwerbstätigen sowie ein Sonderschutz für werdende Mütter, die
Nachtarbeit verrichten. Damit soll das bis anhin geltende Verbot der Nacht- und
Sonntagsarbeit von Frauen in der Industrie aufgehoben werden. 7

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 03.02.1994
MARIANNE BENTELI

In der Differenzbereinigung wollte die Mehrheit der vorberatenden Kommission für
Wirtschaft und Abgaben (WAK) des Ständerates dem Antrag des Nationalrates folgen.
Eine Minderheit Maissen (cvp, GR), zu der auch WAK-Präsidentin Rosmarie Simmen
(cvp, SO) gehörte, beantragte hingegen, am ursprünglichen Beschluss festzuhalten. Sie
argumentierte weniger mit sozialpolitischen Überlegungen als vielmehr mit der Frage
der Glaubwürdigkeit der Behörden gegenüber dem Stimmbürger. Parlament und
Bundesrat seien im Vorfeld der Abstimmung ganz klare Verpflichtungen eingegangen;
würden diese jetzt hier zurückgenommen, so werde ein weiterer Schritt in Richtung

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 06.03.1995
MARIANNE BENTELI
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Entfremdung von Volk und "classe politique" getan. Die kleine Kammer folgte,
unterstützt von Bundesrat Delamuraz, diesen staatspolitischen Überlegungen und
beschloss mit 18:14 Stimmen Festhalten am ursprünglichen Beschluss. 8

Als Kompensation für die Aufhebung des Nacht- und Sonntagsarbeitsverbots der
Frauen in der Industrie, welche als Folge der Aufkündigung der diesbezüglichen ILO-
Vereinbarung möglich geworden war, hatte der Bundesrat für die Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer sämtlicher Wirtschaftszweige bei regelmässigen Arbeitsleistungen an
Sonn- und Feiertagen sowie zwischen 23 Uhr nachts und 6 Uhr morgens einen
Zeitzuschlag von zehn Prozent vorgeschlagen. Dem Nationalrat lag zu Beginn der
Beratungen je ein Rückweisungs- bzw. ein Aussetzungsantrag von rot-grüner Seite vor
mit dem Inhalt, diese Vorlage dem Parlament erst zusammen mit dem definitiv
bereinigten Gleichstellungsgesetz und dem Vorschlag zur Mutterschaftsversicherung
vorzulegen, da nur mit der Verabschiedung dieser Gesetzesvorlagen die
Gleichberechtigung der Frauen in der Arbeitswelt einigermassen abgesichert wäre. Die
grosse Kammer lehnte dies jedoch recht deutlich ab und weichte die Vorschläge des
Bundesrates sogar noch weiter auf, indem sie entschied, dass die Kompensation für
Nacht- und Sonntagsarbeit wahlweise aus einem zehnprozentigen Zeitzuschlag oder
einem Lohnzuschlag von 50% für die Sonntags- und 25% für die Nachtarbeit bestehen
soll, wobei sie für Arbeitnehmer mit Familienpflichten den Zeitzuschlag zwingend
vorsehen wollte. Sie schuf ebenfalls die Möglichkeit zu einer Ausweitung der
Ladenöffnungszeiten und bestimmte, dass Verkaufsgeschäfte künftig an jährlich
höchstens sechs Sonn- oder Feiertagen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
beschäftigen können, falls die kantonalen Vorschriften über den Ladenschluss dies
gestatten. 9

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 23.03.1995
MARIANNE BENTELI

Als Erstrat stimmte die kleine Kammer dem Bundesfeiertagsgesetz zu, das im
wesentlichen die vom Bundesrat auf den 1. Juli 1994 in Kraft gesetzte
Übergangsverordnung übernimmt und damit auch die Lohnzahlungspflicht festschreibt.
Obgleich dies im Vorfeld der Beratungen von Unternehmerseite heftig bestritten
worden war, passierte die Vorlage dennoch deutlich mit 15:5 Stimmen. 10

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 22.06.1995
MARIANNE BENTELI

Der Nationalrat bestand aber auch in seiner neuen Besetzung darauf, den arbeitsfreien
1. August den anderen Sonn- und Feiertagen gleichzusetzen und kein spezielles
"Bundesfeiertagsgesetz" zu schaffen. Damit bleibt die Regelung der Lohnfortzahlung
den Sozialpartnern überlassen. Die Kommissionsminderheit aus FDP, SVP und FP,
welche für Rückweisung an den Bundesrat plädierte, machte geltend, die Wirtschaft
brauche Deregulierung und nicht neue Gesetzesvorschriften; der Einbezug des
Bundesfeiertags in die bisherigen Bestimmungen über die allgemeinen Sonn- und
Feiertage trage dem Verfassungsauftrag genügend Rechnung. Vergeblich appellierte
Bundesrat Delamuraz noch einmal daran, dass das Schweizervolk in der
Volksabstimmung von 1993 klar seinen Willen bekundet habe, den 1. August zu einem
ganz speziellen Feiertag zu machen. Die Beschäftigten in der Landwirtschaft und in den
privaten Haushaltungen seien zudem weder in der geltenden Gesetzgebung erfasst
noch gesamtarbeitsvertraglich geschützt, weshalb die Rückweisung an den Bundesrat
zu einer Ungleichbehandlung der Arbeitnehmenden führe. Die grosse Kammer schlug
die Warnung Delamuraz', es sei nicht klug, die neue Legislatur mit einer Missachtung
des Volkswillens zu beginnen, in den Wind und lehnte ein eigenständiges
Bundesfeiertagsgesetz mit 89 zu 79 Stimmen definitiv ab. 11

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 22.06.1995
MARIANNE BENTELI

Der Ständerat ging noch weiter im Abbau der Arbeitnehmerschutzbestimmungen. Er
argumentierte, die Vorlage sei den wirtschaftlichen Realitäten nicht angemessen und
für Gastgewerbe und Hotellerie, wo traditionell viel Nacht- und Sonntagsarbeit geleistet
wird, untragbar, weshalb er sämtliche Zeit- oder Lohnzuschläge im Gesetz strich und
auf allfällige Regelungen im Rahmen der Gesamtarbeitsverträge verwies. Gegen einen
Minderheitsantrag Simmen (cvp, SO) wurde auch der Lockerung der
Ladenöffnungszeiten zugestimmt. 12

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 28.09.1995
MARIANNE BENTELI
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Entgegen den Empfehlungen ihrer Kommission und des Bundesrates beharrte die
kleine Kammer aber mit 23 zu 16 Stimmen weiterhin auf ihrem Entscheid, zugunsten
völliger Vertragsfreiheit jegliche Kompensationsvorschrift aus dem Gesetz zu
streichen. Dem nationalrätlichen Kompromissvorschlag gegenüber wurden neben
wirtschaftlichen auch juristische Bedenken ins Feld geführt, da mit der Version des
Nationalrates nicht in allen Fällen klar wäre, ob nun die Regelung des
Gesamtarbeitsvertrages zur Anwendung komme oder das Gesetz. Diesen Bedenken
wollte ein Antrag Onken (sp, TG) Rechnung tragen. Gemäss diesem Vorschlag sollte das
Gesetz zwar zwingend einen zehnprozentigen Zeitzuschlag vorsehen, allerdings mit dem
Zusatz, dass eine vertragliche Bestimmung, welche den Gesundheitsschutz der
Arbeitnehmenden gleichwertig regelt, ebenfalls zulässig ist. Dieser Antrag wurde mit 28
zu sechs Stimmen deutlich abgelehnt. 13

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 28.09.1995
MARIANNE BENTELI

Im Nationalrat setzte sich dann eine arbeitgeberfreundliche Linie durch, welche für
den Bundesfeiertag keine Sonderregelung wünschte, sondern diesen den allgemeinen
Sonn- und Feiertagen gleichsetzen wollte, wodurch die automatische
Lohnfortzahlungspflicht entfällt. Vergeblich erinnerte Bundesrat Delamuraz an den
Wortlaut der vom Souverän gutgeheissenen Volksinitiative, wonach der Nationalfeiertag
grundsätzlich für alle Bürgerinnen und Bürger gelten und Näheres in einem speziellen
Bundesgesetz geregelt werden soll. Falls dem Parlament der Grundsatz von Treu und
Glauben noch etwas gelte, so dürfe es hier vom erteilten Verfassungsauftrag nicht
abweichen. Gegen den Widerstand der Fraktionen von SP, LdU/EVP und SD/Lega wurde
die Vorlage ganz knapp, mit 75:71 Stimmen an den Bundesrat zurückgewiesen mit der
Auflage, den 1. August in die bestehenden Bundesgesetze einzubauen und damit die
Frage der Lohnfortzahlung den sozialpartnerschaftlichen Verhandlungen zu
überlassen. 14

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 05.12.1995
MARIANNE BENTELI

Der Schweizerische Gewerkschaftsbund kündigte darauf seine Absicht an, unabhängig
davon, welcher Vorschlag in der Differenzbereinigung obsiegen wird, gegen die
Gesetzesänderung das Referendum zu ergreifen, da mit diesen Bestimmungen von
einer eigentlich zum Schutz aller Arbeitnehmer gedachten Revision nur noch die
Deregulierungsmassnahmen übrigblieben. 15

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 05.12.1995
MARIANNE BENTELI

Die Differenzbereinigung war das erste Sachgeschäft der neuen Legislatur im
Nationalrat. Auf der Suche nach einem Kompromiss schlug die Mehrheit der
Kommission vor, dass lediglich die Nachtarbeit im Gesetz geregelt werden und dabei
nur dann ein zehnprozentiger Zeitzuschlag garantiert werden soll, wenn für die
betroffenen Beschäftigten kein Gesamtarbeitsvertrag Kompensationsregelungen
vorsieht. Die Sozialpartner wären also weiterhin frei, den Ausgleich für die regelmässig
geleistete Nachtarbeit im Gesamtarbeitsvertrag nach ihrem Gutdünken auszuhandeln -
in Form eines Lohnzuschlags oder von Freizeit. Dieser Kompromiss passierte allerdings
nur mit der äusserst knappen Mehrheit von 94 zu 92 Stimmen. Wie der Ständerat
verzichtete auch der Nationalrat auf einen gesetzlich vorgeschriebenen Ausgleich für
die Sonntagsarbeit. 16

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 12.12.1995
MARIANNE BENTELI

In der Frühjahrssession befasste sich der Nationalrat erneut mit der letzten noch
bestehenden Differenz bei der Revision des Arbeitsgesetzes, nämlich der Frage, ob für
Nachtarbeit von Gesetzes wegen eine Kompensation vorgesehen werden solle oder
nicht. Die Kommissionsmehrheit war nicht mehr bereit, wegen dieser einzigen
Differenz die Verabschiedung der Vorlage weiter zu verzögern und schlug vor, sich der
harten Linie im Ständerat anzuschliessen. Eine SP-Minderheit der Kommission
beantragte Rückkehr zur Vorlage des Bundesrates (obligatorischer 10%iger Zeitzuschlag
für Nachtarbeit), eine CVP-Minderheit Zustimmung zum ersten Entscheid des
Nationalrates (10%ige Kompensation, falls der Betrieb nicht einem
Gesamtarbeitsvertrag unterstellt ist). Bundespräsident Delamuraz mahnte erneut - aber
wiederum vergeblich - den Kompromiss, den die Verbandsvertreter in einer
Expertenkommission zu diesem Punkt erarbeitet hatten, nicht in einem Anfall von
Deregulierungswut leichtfertig über Bord zu werfen. In der Eventualabstimmung
unterlag der Antrag der SP mit 97 zu 67 Stimmen dem Vorschlag der CVP. In der
Gesamtabstimmung obsiegte der Antrag der Kommissionsmehrheit, welche die fast
einhellige Zustimmung der FDP und der SVP fand, mit 82 zu 50 Stimmen. Damit waren

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 22.03.1996
MARIANNE BENTELI
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alle Kompensationen für Nacht- und Sonntagsarbeit im Gesetz gestrichen und die
Übereinstimmung mit dem Ständerat erreicht. In der Schlussabstimmung wurde die
Revision im Nationalrat mit 89 zu 80 Stimmen bei 9 Enthaltungen angenommen. Im
Ständerat erfolgte die Zustimmung mit 27 zu 6 Stimmen. 17

Schon im Vorfeld dieses Beschlusses kündigte der SGB das Referendum gegen das
revidierte Gesetz an und fand dabei die Unterstützung von SP, GP, PdA, CNG und LFSA.
Die EDU beschloss ihrerseits, wegen der "Entheiligung" des Sonntags auf den
Referendumszug aufzuspringen. Aber auch welsche FDP-Politiker - unter ihnen der
Vizepräsident der Partei, Peter Tschopp (GE) sowie die Nationalräte Christen (VD) und
Dupraz (GE) - verhehlten nicht, dass sie für das Referendum gewisse Sympathien
hegten. Diese drei Abgeordneten hatten denn in der Schlussabstimmung auch als
einzige FDP-Vertreter gegen die Annahme der Vorlage gestimmt. Das Referendum kam
schliesslich mit 165 467 Stimmen zustande. 18

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 12.06.1996
MARIANNE BENTELI

Zum zweiten Mal seit 1979 verzichtete der Bundesrat auf eine Empfehlung zuhanden
der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger. Er begründete dies damit, dass das Parlament
eine Vorlage verabschiedet habe, welche vorab bei der Kompensation der Nacht- und
Sonntagsarbeit fundamental von den Vorschlägen der Landesregierung abgewichen sei.
Im "Bundesbüchlein" und in seinen Auftritten werde sich der Bundesrat darauf
beschränken, den Inhalt und die Auswirkungen des Gesetzes zu erläutern, ohne
materiell dazu Stellung zu nehmen. 19

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 11.10.1996
MARIANNE BENTELI

Der Katholische und der Evangelische Frauenbund, der schweizerische Verband für
Frauenrechte, Gewerkschafterinnen, Parlamentarierinnen der SP, der CVP und der
Grünen sowie weitere Persönlichkeiten aus diesen Kreisen konstituierten sich im
Oktober zu einem Frauenkomitee "Nein zum diskriminierenden Arbeitsgesetz". Sie
kritisierten, die bloss formale Gleichbehandlung der Frauen mit den Männern, welche
die Lebensrealität der mehrfach belasteten Frauen ausser acht lasse, diskriminiere
recht eigentlich die Frauen. Aus einer veralteten Gleichstellungsoptik möge es positiv
erscheinen, dass nun Frauen wie die Männer auch im Industriebereich nachts arbeiten
dürften. Aus einer modernen und differenzierten Sicht der Dinge bringe das revidierte
Gesetz aber nicht mehr Gleichstellung, sondern verschärfe die Unterschiede der
Arbeitslast zwischen den Geschlechtern und müsse daher als Rückschritt in der
Gleichstellungspolitik gewertet werden. Angesichts der tieferen Frauenlöhne werde die
Wirtschaft zudem geradezu ermuntert, Frauen nachts und sonntags zu beschäftigen, als
Teilzeitarbeiterinnen womöglich noch über prekäre Abrufverträge. Genau diese
Kategorie von Frauen sei jedoch gewerkschaftlich schlecht bis kaum organisiert und
könne sich damit nicht auf das Aushandeln einer Zeitkompensation durch die
Sozialpartner verlassen. Andererseits konstituierte sich auch ein bürgerliches
Frauenkomitee zur Unterstützung des neuen Arbeitsgesetzes, da dieses berufstätigen
Frauen dieselben Beschäftigungsmöglichkeiten einräume wie den Männern. 20

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 08.11.1996
MARIANNE BENTELI

Teilrevision des Arbeitsgesetzes 
Abstimmung vom 1. Dezember 1996

Beteiligung: 46,7%
Ja: 697 874 (33,0%)
Nein: 1 418 961 (67,0%)

Parolen:
- Ja: FDP, LP, SVP, FP; Vorort, Arbeitgeber, SBV, SGV; Hotelierverein, Tourismus-
Verband.
- Nein: SP, CVP (12*), GP, PdA, LdU, EVP, KVP, SD, EDU; SGB, CNG, LFSA,
Angestelltenverbände; Landeskirchen, Pro Familia.

* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen

Die Vox-Analyse dieses Urnengangs zeigte, dass das recht deutliche Nein weniger als

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 01.12.1996
MARIANNE BENTELI
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Ablehnung des Sozialabbaus denn als Bekenntnis zu einem arbeitsfreien Sonntag
gewertet werden kann. 74% der Urnengänger sagten in der Nachbefragung, der Sonntag
müsse ein gesetzlicher Feiertag für möglichst viele bleiben. Nur 49% der
Stimmberechtigten erklärten sich hingegen mit dem Argument der SP einverstanden,
dass mit dem Nein zum Arbeitsgesetz dem Trend zum Sozialabbau ein Riegel geschoben
werden müsse.
Mit fast 47% war die Stimmbeteiligung unüblich hoch, was wohl auch damit
zusammenhing, dass an diesem Wochenende gleich über zwei emotional stark
befrachtete Vorlagen (neben dem Arbeitsgesetz noch die Asylinitiative der SVP)
abgestimmt wurde. In den letzten Tagen vor dem Urnengang waren dem Referendum
generell gute Erfolgschancen zugemutet worden, aber der Nein-Stimmen-Anteil von
67% übertraf dann doch alle Erwartungen. Die Ablehnung erfolgte vor allem in jenen
Kantonen, welche über- oder unterproportional von Arbeitslosigkeit betroffen sind: So
lehnte die gesamte Romandie und das Tessin mit Nein-Stimmenanteilen von 68,6%
(Genf) bis 86,6% (Jura) die Vorlage besonders deutlich ab, aber auch Uri und Obwalden
sprachen sich mit 79,3 resp. 69,9% klar überdurchschnittlich gegen die Vorlage aus.

Bundesrat Delamuraz konnte am Abend des Abstimmungssonntags seine Verärgerung
über die Arbeitgeber und das Parlament nur mit Mühe unterdrücken. Er bezeichnete
das massive Nein als das - leider - vorprogrammierte Ergebnis des mangelnden
Konsenses in der Schweiz. Er habe das Parlament vergeblich davor gewarnt, die
wirtschaftsfreundlichen Bestimmungen auszuweiten und alle
arbeitnehmerfreundlichen Bestimmungen aus der Vorlage zu kippen. Für den Vorsteher
des EVD sollte das Resultat zumindest den Nutzen haben, die Alarmglocken schrillen zu
lassen. Das Volk habe einen eindeutigen Auftrag gegeben: Es wolle nicht einseitige,
sondern zwischen den Sozialpartnern abgesprochene Lösungen sowie Solidarität. Der
Bundesrat sei bereit, als Mittler zu wirken und die Sozialpartner zu einer neuen Lösung
zu führen. 21

Im Eiltempo und ohne Gegenstimme hiess der Ständerat die nachgebesserte Revision
des Arbeitsgesetzes gut, welche eine gegenüber der ersten, in der Volksabstimmung
gescheiterten, gemässigtere Lockerung des Abend-, Nacht- und Sonntagsarbeitsverbots
vornahm. Damit war die ehemals so umstrittene Vorlage ohne viel Aufhebens zumindest
im Parlament unter Dach und Fach. 22

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 20.03.1998
MARIANNE BENTELI

Die in den letzten Jahren entbrannte Diskussion um die arbeitsrechtliche Stellung des
1. August wollte der Bundesrat in seinem Vorschlag zur revidierten Bundesverfassung
insofern umschiffen, als er in Art. 110 Abs. 3 lediglich sagen wollte, der Bundesfeiertag
sei arbeitsrechtlich den Sonntagen gleichgestellt. Damit wäre die heikle Frage der
Lohnzahlungspflicht auf ein künftiges Bundesgesetz verschoben worden. Eine
Übergangsbestimmung sollte den Bundesrat ermächtigen, die Einzelheiten bis zur
Inkraftsetzung der entsprechenden Bundesgesetzgebung zu regeln. 23

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 07.06.1998
MARIANNE BENTELI

Dies sah auch der Ständerat so, der als Erstrat dem bundesrätlichen Vorschlag
oppositionslos folgte. Ganz anders verhielt sich der Nationalrat. Einem
Minderheitsantrag quer durch die bürgerlichen Parteien, welcher dem Bundesrat
zustimmen wollte, stand ein Mehrheitsantrag der Kommission gegenüber, der den
Bundesfeiertag eindeutig als den Sonntagen gleichgestellt und arbeitsrechtlich bezahlt
bezeichnen wollte. Nachdem ein noch weitergehender persönlicher Antrag Rennwald
(sp, JU), der auch den 1. Mai zum bezahlten Feiertag erheben wollte, mit 86 zu 71
Stimmen gescheitert war, obsiegte der Antrag der Mehrheit mit 97 zu 62 Stimmen.
Tenor der Argumentation war, das Volk habe 1993 mit seiner Zustimmung zur 1. August-
Initiative der Schweizer Demokraten klar zum Ausdruck gebracht, dass es sich darunter
einen den Sonntagen gleichgestellten und damit bezahlten Feiertag vorstelle. 24

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 08.06.1998
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Für Gewerkschafter aus der Romandie sowie die Funktionäre der Gewerkschaft Druck
und Papier ging der Arbeitnehmerschutz immer noch zu wenig weit, da das revidierte
Gesetz den Arbeitstag unzulässig verlängere, eine starke Zunahme der Nachtarbeit
bringe und zu viele Überstunden erlaube. Gegen den Willen von SP und SGB, die
meinten, mit diesem zweiten Revisionspaket sei das Machbare erreicht, ergriffen sie
das Referendum. Wider Erwarten kam dieses mit 54 297 Unterschriften zustande.
Besonders starke Unterstützung fand es in den Kantonen Waadt und Genf (mit allein
über 28 000 Unterschriften) sowie in den übrigen welschen Kantonen und dem Tessin,
also in jenen Landesteilen, welche bereits die erste Revisionsvorlage besonders
deutlich abgelehnt hatten. 25

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 11.08.1998
MARIANNE BENTELI

Diese Haltung vertraten auch Büttiker (fdp, SO) und Bundesrat Koller bei der 2. Lesung
im Ständerat. Sie meinten, dass es eleganter gewesen wäre, die Frage der Entlöhnung
des 1. August in einem formellen Gesetz zu regeln, doch müssten nun angesichts der
nicht enden wollenden diesbezüglichen Diskussionen die Missverständnisse definitiv
ausgeräumt werden. Die beiden fanden aber kein Gehör in der kleinen Kammer, die mit
23 zu 15 Stimmen Festhalten beschloss. Diese Hartnäckigkeit rief daraufhin im
Nationalrat den Widerstand selbst vieler bürgerlicher Politiker auf den Plan. Mit dem
deutlichen Mehr von 107 zu 37 Stimmen wurde die arbeitsrechtliche Bezahlung des 1.
August erneut auf Verfassungsbene bekräftigt. 26

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 06.10.1998
MARIANNE BENTELI

Änderung des Bundesgesetzes über die Arbeit in Industrie, Gewerbe und Handel
(Arbeitsgesetz)
Abstimmung vom 29. November 1998

Beteiligung: 38,1%
Ja: 1 072 978 (63,4%)
Nein: 620 011 (36,6%)

Parolen:
– Ja: FDP, CVP, SVP, SP (5*), LP, LdU, EVP, FP, CSP; SGV, Vorort, SBV; SGB, CNG.
– Nein: SD, PdA; GDP.
– Stimmfreigabe: GP (1*)

* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen

Die Vox-Analyse dieses Urnengangs bestätigte die bereits am Abend des
Abstimmungssonntags getroffene Feststellung, wonach das neue Gesetz von allen
sozialen Gruppen gutgeheissen wurde. Die Sympathisanten der bürgerlichen Parteien
stimmten der Vorlage deutlicher zu als jene der SP, doch wurde das Gesetz auch von
diesen mit rund 60% gutgeheissen. 27

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 29.11.1998
MARIANNE BENTELI

Trotz dieses klaren Votums der grossen Kammer beharrte der Ständerat in dritter
Lesung mit 22 zu 15 Stimmen noch immer auf seinem Standpunkt. Nun fand es der
Nationalrat gar nicht mehr nötig, die leidige Angelegenheit noch einmal zu diskutieren.
Ohne Wortmeldung und Abstimmung hielt er an seinem Entschluss fest. In der
Einigungskonferenz setzte sich die Version des Nationalrates durch. Damit fand eine
jahrelange Streitigkeit ein Ende und der Bundesfeiertag wurde definitiv den Sonntagen
gleichgestellt und als arbeitsrechtlich bezahlter Feiertag anerkannt. 28

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 15.12.1998
MARIANNE BENTELI

Der Bundesrat beschloss, die „Arbeitszeitinitiative“ des SGB ohne Gegenvorschlag
abzulehnen. Die Verkürzung der Arbeitszeit sei in erster Linie Angelegenheit der
Sozialpartner; diese könnten am besten beurteilen, ob und inwieweit eine solche
Regelung für ihre Branche möglich und tragbar sei. Die Verkürzung der Arbeitszeit von
heute durchschnittlich 42 auf 36 Stunden pro Woche mit Lohngarantie für kleine und
mittlere Einkommen hätte negative Auswirkungen auf den Wirtschaftsstandort
Schweiz. 29

BUNDESRATSGESCHÄFT
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Das Volk stimmte am 27. November der Arbeitsgesetzrevision und damit der generellen
Öffnung der Läden in grossen Bahnhöfen und Flughäfen an Sonntagen und am Abend
mit einer hauchdünnen Mehrheit von 50,6% zu. Die Vorlage, von der bloss rund 2'500
Angestellte direkt betroffen waren, war sowohl von den Gewerkschaften als auch von
den Kirchen vehement bekämpft worden, weil diese darin einen entscheidenden
Schritt zur Aufhebung des grundsätzlich arbeitsfreien Sonntags sahen. Nach diesem
äusserst knappen Abstimmungsausgang verzichteten die CVP und eine starke
Minderheit der SVP darauf, das im Parlament aufgegleiste Projekt einer generellen
Zulassung der Sonntagsarbeit im Detailhandel weiter zu unterstützen. Mit ihrer Hilfe
gelang es der Linken, eine entsprechende, vom Ständerat bereits gutgeheissene Motion
im Nationalrat abzulehnen. 30

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 27.11.2005
HANS HIRTER

Arbeitnehmerschutz

Als Erstrat stimmte der Ständerat in der Frühjahrssession der Senkung der Altersgrenze
für den Sonderschutz für Jugendliche am Arbeitsplatz von 20 auf 18 Jahre mit 27 zu 8
Stimmen zu. Damit gelten in Bezug auf Nacht- und Sonntagsarbeit für alle Beschäftigten
ab 18 Jahren die gleichen Schutzbestimmungen. Grundsätzlich hatte auch die Linke
gegen die generelle Senkung der Altersgrenze kaum Einwände; auch für sie machte es
wenig Sinn, für Personen zwischen 18 und 20 Jahren, welche zivilrechtlich als volljährig
gelten, Nachtarbeit grundsätzlich zu verbieten. Ständerätin Fetz (sp, BS) verlangte aber
die Beibehaltung von besonderen Schutzbestimmungen für Lehrlinge. Ein Antrag der
Linken, das Schutzalter für Lehrlinge bei 20 Jahren zu belassen, fand zwar bei einem
Teil der CVP-Abgeordneten, nicht aber bei der Ratsmehrheit Anklang und wurde mit 27
zu 11 Stimmen abgelehnt. Bundesrat Deiss hatte als Gegenargument gegen diesen Antrag
ins Feld geführt, dass die Sozialpartner in Branchen mit regelmässiger Nachtarbeit auch
nach der Gesetzesänderung ohne weiteres Sonderbestimmungen für ihre Lehrlinge
vereinbaren können. Die Jugendsektionen der Gewerkschaften und der SP
protestierten gegen diesen Entscheid und drohten, sollte er vom Nationalrat bestätigt
werden, mit einem Referendum. 31

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 15.03.2005
HANS HIRTER

Gegen das Votum des links-grünen Lagers trat der Nationalrat mit 99 gegen 64 Stimmen
auf die im Vorjahr vom Ständerat beschlossene Revision des Arbeitsgesetzes und damit
auf den Antrag des Bundesrates ein, den Sonderschutz für Jugendliche am
Arbeitsplatz von 20 auf 18 Jahre zu senken. Betroffen sind Nacht- und Sonntagsarbeit.
Der bereits in der kleinen Kammer eingebrachte Antrag der SP und der GP, zumindest
die Lehrlinge von der Neuregelung auszunehmen, da sie durch das in der Schweiz
geltende duale Ausbildungssystem (Berufsschule und praxisbezogene Lehre) besonders
belastet seien, wurde mit 91 zu 79 Stimmen abgelehnt; einzelne CVP-Vertreter
schlossen sich hier der Linken an. In der Gesamtabstimmung wurde die
Gesetzesänderung mit 100 zu 72 Stimmen angenommen, was darauf zurückzuführen
war, dass sich die CVP-Abgeordneten nach einigem Zögern doch mehrheitlich hinter
den Entwurf stellten. In der Schlussabstimmung passierte die Revision im Ständerat mit
38 zu sechs und im Nationalrat mit 114 zu 76 Stimmen. Das von den
Jugendorganisationen der SP und der Gewerkschaften angedrohte Referendum wurde
nicht ergriffen. 32

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 23.06.2006
MARIANNE BENTELI

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Suchtmittel

In der Vernehmlassung stiessen die bundesrätlichen Vorschläge auf viel Kritik. Die
bürgerlichen Parteien, die Arbeitgeberorganisationen, der Gewerbeverband, die
betroffene Tabak- und Alkoholindustrie, die von der Werbung profitierenden Medien,
Agenturen und Kinos, aber auch Sportverbände und kulturelle Organisationen, welche
weitgehend vom Sponsoring leben, lehnten die bundesrätlichen Vorschläge zum Teil
ganz vehement ab. Unterstützung fand der Bundesrat hingegen bei der SP, den Grünen,
den Gewerkschaften sowie den Organisationen für Gesundheit und
Konsumentenschutz. Dem Initiativkomitee ging der Gegenvorschlag hingegen zu wenig
weit, weshalb es beschloss, sein Begehren nicht zurückzuziehen. 33
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Der Bundesrat gab die Frage, ob der Drogenkonsum straffrei werden solle, in eine
breite Vernehmlassung. Die FDP sprach sich grundsätzlich für eine Strafbefreiung des
Konsums aus, wollte diesen aber auf den privaten Bereich beschränken. Die SP forderte
eine möglichst rasche Entkriminalisierung nicht nur beim Konsum, sondern auch beim
Erwerb und Besitz kleiner Drogenmengen für den Eigenverbrauch. Beide Parteien
stimmten der Kommission Schild bezüglich der ärztlichen Verschreibung von
Betäubungsmitteln zu. Ihr Nein zur Strafbefreiung bekräftigte die SVP. In der Frage der
Drogenabgabe wollte sich die SVP nicht definitiv festlegen, sondern vorerst den
Abschluss der Versuche abwarten. Die CVP, die 1994 noch zusammen mit FDP und SP
das Programm "für eine kohärente Drogenpolitik" unterstützt hatte, welches die
Entkriminalisierung des Konsums vorsah, sprach sich nun ebenfalls für den Beibehalt
der Strafverfolgung aus, wobei ihrer Meinung nach die Richter aber vom Grundsatz der
Opportunität sollen Gebrauch machen können. Der Weiterführung der Heroinabgabe
stimmte sie zu. Die Kantone zeigten sich gespalten. Graubünden und Baselland
befürworteten die Entkriminalisierung grundsätzlich, der Tessin zeigte sich nicht
abgeneigt. Als falschen Weg stuften hingegen Thurgau, St. Gallen und Wallis die
Strafbefreiung ein, wobei St. Gallen aber, wie Schaffhausen und Zürich eine
Strafbefreiung für den Konsum von Cannabis unterstützte. Von den Organisationen
verlangte der Verband Sucht- und Drogenfachleute (VSD) nicht nur eine Strafbefreiung
für Konsum, sondern ein Staatsmonopol für die Abgabe verschiedener Suchtmittel. Für
eine Strafbefreiung sprachen sich auch die Eidg. Kommission für Jugendfragen (EKJ),
die Dachorganisation der Jugendverbände (SAJV), der Dachverband schweizerischer
Lehrerinnen und Lehrer (LCH) sowie die Stiftung Pro Juventute aus. Der Bundesrat
fühlte sich durch die Ergebnisse der Vernehmlassung in seiner Vier-Säulen-Politik
bestätigt, kündigte aber an, dass er mit weiteren Beschlüssen zuwarten wolle, bis das
Ergebnis der Volksabstimmung über die verbotsorientierte Initiative "Jugend ohne
Drogen" vorliegt. 34

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 06.08.1996
MARIANNE BENTELI

Parteien, Verbände und Interessengruppen

Parteien

Grosse Parteien

Mit dem Referendum gegen die 11. AHV-Revision starteten die Sozialdemokraten
Anfang Oktober in die Schlussphase des Wahlkampfs. Erstmals in der Geschichte der
AHV habe das Parlament eine reine „Abbauvorlage“ beschlossen, welche vor allem die
Frauen, die Witwen sowie die unteren und mittleren Einkommen belaste. In einer
Resolution zur Krankenversicherung forderten die SP-Delegierten, nicht ausgeschöpfte
Beiträge zur Prämienverbilligung, vor allem der Kinderprämien, einzusetzen. Zudem
sollte die Ärzteschaft vermehrt preisgünstige Arzneimittel resp. Generika
verschreiben. 35

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 06.10.2003
MAGDALENA BERNATH

Nach langem Zögern schloss sich die Parteiführung im März dem Referendum gegen die
Osthilfe an, das von den Schweizer Demokraten (SD) und der Lega dei Ticinesi
gemeinsam ergriffen worden war. Auf diese Weise verschaffte sie dem Referendum erst
die notwendige Basis für eine breite Unterstützung. Dieses Vorgehen wurde allgemein
als taktische Positionierung im Rechtsaussenspektrum angesehen, und die Partei hatte
Mühe, das Referendum von den Verträgen der Bilateralen II zu dissoziieren, die ihre
Bundesräte zuvor mitgetragen hatten. Die SVP begründete ihr Engagement gegen die
Kohäsionsmilliarde schliesslich auch kaum mit europapolitischen Argumenten, sondern
mit dem Verweis auf Unklarheiten bei der Finanzierung. Die Unterstützung des
Referendums blieb aber parteiintern umstritten. 36

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 17.03.2006
STEPHAN SCHOENHOLTZ

Noch vor der Abstimmung zur 5. IV-Revision forderte die SVP bereits eine 6. IV-
Revision. Sie verlangte, das jährliche Defizit der IV müsse allein mit Sparmassnahmen
behoben werden. Neue Mittel sollten erst nach einer Anpassung der Strukturen der IV
gesprochen werden. Um die Ausgaben einzuschränken schlug die SVP folgende
Massnahmen vor: Überprüfung aller bestehenden Renten und Einschränkung des
Invalididätsbegriffs auf „klare gesundheitliche Schäden“. Die SVP forderte zudem auch
Leistungskürzungen, unter anderem eine Halbierung der Kinderrenten, eine langsamere
Anpassung der Renten an die Teuerung und eine Reduktion des Minimaltaggeldes für
junge IV-Bezüger. 37

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 27.03.2007
SABINE HOHL
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Zum zweiten Mal kurz hintereinander feierte die SVP im Berichtsjahr einen Erfolg mit
einer Volksinitiative. Nachdem 2009 die Anti-Minarett-Initiative angenommen worden
war, akzeptierte der Souverän auch die Ausschaffungsinitiative. Erneut machte die SVP
dabei mit einem umstrittenen Plakat (Ivan S.) auf ihr Begehren aufmerksam. Der
Vorschlag von Bundesrätin Sommaruga, zwei SVP-Vertreter in die Arbeitsgruppe
aufzunehmen, die Vorschläge zur Umsetzung der Initiative erarbeiten sollte, wurde von
der SVP zuerst skeptisch aufgenommen. Die SVP sei nicht an einem Kompromiss,
sondern an einer „Eins-zu eins“-Umsetzung interessiert, liess sich Vizepräsident
Blocher verlauten. Erst nachdem die Forderung des EJPD nach absoluter
Vertraulichkeit fallen gelassen wurde, zeigte sich die SVP einverstanden mit einer
Mitarbeit und setzte zwei Vertreter ein. 38

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 13.12.2010
MARC BÜHLMANN

Seit jeher schwer tut sich die SP mit der Migrationspolitik. Ihre Bundesrätin und
Vorsteherin des Justiz- und Polizeidepartements Simonetta Sommaruga sorgte
allerdings mit Pragmatismus und viel Tatendrang dafür, dass sich die SP auch in diesem
Politikfeld ins Gespräch brachte. Parteiintern nicht unumstrittenen waren die
Lösungsansätze der Magistratin zur massiven Verkürzung der Asylverfahren. Trotz
Widerstands gegen die Marschrichtung der Bundesrätin aus den eigenen Reihen,
bezeichnete Präsident Levrat sie bezüglich der Flüchtlingspolitik als Glücksfall für die
Partei. 39

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 18.05.2011
MARC BÜHLMANN

In der Asylpolitik blieb die FDP ihrer harten Linie treu. Sie hiess in der Asyldebatte im
Sommer alle Verschärfungen bis auf die chancenlose SVP-Forderung nach
Internierungslagern für renitente Asylbewerber gut. Prompt kam die Kritik von links,
dass die FDP mit ihrem neuen Präsidenten Philipp Müller, der ja einst bereits mit der
18%-Forderung auf sich aufmerksam gemacht habe, einen Rechtsrutsch durchmache. 40

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 16.06.2012
MARC BÜHLMANN

Auch im Referendum gegen die Erhöhung der Abgaben für die Autobahnvignette
mischte die SVP mit. Aushängeschilder des erfolgreichen Referendumskomitees, das
innert kürzester Zeit mehr als doppelt so viele Unterschriften wie nötig gesammelt
hatte, waren die SVP-Nationalratsmitglieder Nadja Pieren (BE) und Walter Wobmann
(SO) sowie Claude-Alain Voiblet, Grossrat des Kantons Waadt. Einen Grossteil der
Administrationsarbeit leistete bei der Sammlung allerdings eine Gruppierung mit den
Namen „Alpenparlament“. Die Organisation aus dem Berner Oberland wird von zwei
ehemaligen Schweizer Demokraten geführt. Das Alpenparlament tritt im Internet mit
Verschwörungstheorien auf und vertreibt „Therapiegeräte“, mit denen sich HIV oder
Malaria heilen lasse. Nadja Pieren gab zu Protokoll, dass das Alpenparlament bei der SVP
angefragt und dann die Administration für die Unterschriftensammlung übernommen
habe; was die Gruppierung daneben machen würde, sei aber Privatsache. 41

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 28.11.2013
MARC BÜHLMANN

Bei der Abstimmungskampagne zur Beschaffung des Kampfflugzeugs Gripen zeigte sich
die SVP bereit, den Lead von der CVP zu übernehmen. Die CVP hatte sich von der
Kampagnenführung zurückgezogen, weil sie sich über die unklare Rolle Schwedens und
des Gripen-Herstellers Saab im Abstimmungskampf empörte. Parteipräsident Brunner
sagte in einem Radio-Interview, dass man jetzt keine Zeit mehr verlieren dürfe. Zu
einem Debakel verkam die Abstimmung dann nicht nur wegen des Erfolgs des
Referendums, sondern auch, weil sich Bundesrat Ueli Maurer während der Kampagne
einige „Entgleisungen“ – so die NZZ – leistete. Um aufzuzeigen, dass die alten
Kampfflugzeuge durch neue ersetzt werden müssten, stellte Maurer bei mehreren
Anlässen die Frage, wie viele Gebrauchsgegenstände man denn noch im Haushalt habe,
die älter als 30 Jahre seien. Bei ihm zu Hause sei das nur noch seine Frau. 42

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 29.04.2014
MARC BÜHLMANN
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